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5.2.1. Während des Aufenthaltes im Dienstobjekt sind die 
MfS-fremden Personen ständig durch den benannten Angehörigen 
der .Diensteinheit. zu begleiten. Dieser hat zu gewährleisten, 
daß diese Personen -

•. .;v

- entsprechend der Konspiration und Geheimhaltung keinen Ein
blick in innere Angelegenheiten des Ministeriums für Staats
sicherheit erhalten,

- sich nur am Einsatzort aufhalten,
-üb ei* das’'Verhalten im Dienst Objekt entsprepheud dieser,, Qbj.ek.1;-r;.- i. 4 •; V>* V;\ -v . * 9.» *\+ hm: y. ..t- .v Y . • *■' *-f’f ;'*.* •;* v.\"- .• .* W V ■ •/ ' ' ".* .'

Ordnung belehrt werden,
- die Objektberechtigung ständig sichtbar tragen.
5.2.2. Werden MfS-fremde Personen bei Kontrollen der Angehörigen 
der Objektkommandantur im Dienstobjekt ohne Begleitung eines 
Angehörigen der Diensteinheit angetroffen, erfolgt eine Sofort
information des Leiters der für den Einsatz verantwortlichen 
Diensteinheit. . . . , .. . ... , : .
5.3* Betriebsangehörige des VEB SHB Berlin
Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Obj ektkommandantur und

,.. , v , der Abteilung. S.i.pberheit des, VEB, SHB .Berlin. erfolgt eine .listen-- 
■ .mäßige Arynel düng d e r . B e t r i e b sang eh öri geh nur dann v wenn, die • .

■.Bauarbeiten -in- Bereichenvon Diensteinheillenr’di^chge.fütotvwarr 
den*-.,. - v-.h - = W--

' ult •>* -v V im Dienst Objekt entfällt. . ,

- sich nUr im Bereich der Baustelle aufhalten,
den kürzesten Weg zwischen Baustelle und Bauarbeiterunterkunft
nehmen,

- die Objektberechtigung Ständig sichtbar tragen.

5.3.3. Bei Verstößen gegen die Festlegungen erfolgt die Klärung 
des Sachverhaltes und eine SofortInformation an den zuständigen 
Bauleiter der VRD/Abt. Bauwesen.


